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1 Literatur 
Aktueller Stand unter  

 www.weihmann.info  Literatur 

 

 

 

 

2 Begriff 
 

lat. :   ali ibi   =   anderswo 

 

- Das Bestreben des Beschuldigten/Verdächtigen, 

   eine entlastende beweiserhebliche Tatsache  

aufzustellen 

 

- Behauptung des Beschuldigten/Verdächtigen,  

zur Tatzeit nicht am Tatort, sondern am Alibiort 

gewesen zu sein 

 

- Ort - Zeit - Relation 
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3 Rechtliche und taktische Bedeutung 
 

 

3.1 Rechtliche Bedeutung 

 

- Antrag auf Beweiserhebung  

§ 163 a IV i.V.m. § 136 I StPO 

 

- Ein gescheitertes Alibi ist kein Beweis für die 

Schuld. 

BGH in: NJW 1983, 1865 

 

 

3.2 Taktische Bedeutung 

 

- Anknüpfungstatsache für den Indizienbeweis 

  BGHZ 53, 245 [260], Anastasia 

 

 

 

 

4 Zeugen-Alibi 
 

- Gefahren für den Zeugen bei falscher Aussage: 

- Strafvereitelung 

§ 258 StGB 

- Vortäuschung  einer Straftat 

§ 145 d StGB 

- Falschaussage und Eidesdelikte 

§§ 153 - 163 StGB 
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5 Verdächtigen-Alibi 
 

Die vom Verdächtigen vorgebrachten entlastenden 

Umstände, müssen von der Polizei überprüft werden. 

 § 160 II, i.V.m. § 163 StPO 

 

 

 

 

 

6 Technisches Alibi 
 

 Technische Aufzeichnungen 

- Fotos aus Verkehrsüberwachungsanlagen  

-  Arbeitszeiterfassung 

 - Eintrittkarten 

 - Zugfahrkarten 

- Haftdatei 

- Standort des Mobiltelefons 

- u.a.m. 

  

Ist entlastender Umstand, der von der Polizei überprüft 

werden muss. 

§ 160 II, i.V.m. § 163 StPO 

 

Vorsicht!  
Prüfen, was die Aufzeichnungen wirklich aussagen 
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7 Alibi-Überprüfung 
 

7.1 Voraussetzung 

- Konkrete Straftat 

- Genau bestimmbarer Tatort 

- Genau festgestellte Tatzeit 

- Bekannter, aber bestreitender Beschuldigter 

- Alibiort und Alibizeit genau bestimmbar 

 

 

7.2 Methode 

- Aussageanalyse 

   Kapitel 11 

- Experiment 

Zeit - Weg - Überwindung 

 

 

 

 

 

 
 


